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Pool-Positionen zur gesetzlichen Rentenversicherung

Die Diskussion rund um die Rentenversicherungspflicht schlägt doch einige Wellen - viele sind empört. Die

Maklerpools reagieren meist beschwichtigend. Wir haben zusammengestellt, wie die einzelnen Gesellschaften

auf das Thema reagieren.

Statement der BCA AG:

Verallgemeinerung wäre falsch

Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit der

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

für Selbstständige geschaffen. Wer bestimmten

Kriterien entspricht, ist von der gesetzlichen

Rentenpflicht ausgenommen. Dazu gehört, dass

es sich beim Antragsteller um eine natürliche

Person bzw. eingetragenen Kaufmann handeln

muss, da GmbHs und andere juristische

Personen, wie sie durch viele Makler betrieben

werden, von einer Versicherungspflicht ohnehin

nicht betroffen sind. Ein weiteres Kriterium,

um nicht der Rentenversicherungspflicht zu

unterfallen, besteht darin, dass der Selbstständige

mindestens einen Mitarbeiter über das Maß eines

Minijobs hinaus beschäftigt.

Unter anderem stützt sich das aktuelle Urteil

darauf, dass der betroffene Makler angeblich

mehr als fünf Sechstel seiner gesamten

Betriebseinnahmen von ausschließlich einem

‚Auftraggeber‘ bezog. Allerdings ist aus dem

Urteil nicht erkennbar, inwieweit der Pool hier

als Auftraggeber aufgetreten sein soll. Eine

Verallgemeinerung für den Markt dahingehend,

dass ein Pool grundsätzlich als Auftraggeber

anzusehen ist, halten wir für falsch und unzulässig.

In jedem Fall muss der selbstständige Berater für

sich klären, ob er der Rentenversicherungspflicht

unterliegt.“

blau direkt GmbH & Co. KG: Entwarnung

Oliver Pradetto, Geschäftsführer von blau direkt, erklärt:

Unterscheiden müsse der Makler zunächst die sogenannte

Scheinselbständigkeit von der arbeitnehmerähnlichen

Selbständigkeit. Bei ersterer agiere der Makler in Wahrheit als

Angestellter und folge Weisungen eines Arbeitgebers, der nur

zum Schein als Handelspartner agiert. In diesem Fall werde

der Makler in vollem Umfang sozialversicherungspflichtig

und müsse neben der Rentenversicherung auch Beiträge

für die Arbeitslosenversicherung bezahlen. Hier sei jedoch
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der vermeintliche Arbeitgeber in der Pflicht, der die Beiträge

nachzuentrichten habe.

Der Lübecker Maklerpool-Chef stellt klar:

Im vorliegenden Fall gehe es um die arbeitnehmerähnliche

Selbstständigkeit. Bei dieser sei der Makler

zweifelsohne selbständig, befinde sich aber dennoch

in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis und

sei deshalb sozial schutzbedürftig. In dem Fall

wird der Makler rentenversicherungspflichtig, muss die

Rentenversicherungsbeiträge jedoch selbst entrichten. Selbst

wenn die von der BfA angesetzten Kriterien zuträfen, seien an

blau direkt angebundene Makler auf der sicheren Seite.  …

Der blau direkt-Geschäftsführer bekräftigt:

degenia Versicherungsdienst AG: kein

erzwungenes Ausschließlichkeitsverhältnis

Ortwin Spies, Prokurist der degenia Versicherungsdienst AG:

Auch wir empfehlen „unseren“ Vertriebspartnern

deshalb umgehend Einspruch gegen einen

möglicherweise in der Zukunft erlassenen

Bescheid einzulegen. Die Annahme, dass

der Makler nur durch seine Anbindung an

einen Maklerpool – wirtschaftlich erfolgreich

bzw. überlebensfähig wird, ist absolut

wirklichkeitsfremd und hat mit der Realität der

deutschen „Poollandschaft“ nichts zu tun. Wir

gehen davon aus, dass jeder Makler mit einer

Courtagezusage des Unternehmensverbundes

degenia/DMU mindestens noch eine weitere

Anbindung an einen mit uns im Wettbewerb

stehenden Pool hat. Diese Annahme

wir noch glaubhafter durch den Fakt,

dass degenia/DMU in der Regel keine

Zusammenarbeit auf dem Gebiet „Vorsorge

und Krankenversicherung“ anbietet, sondern

sich seit Unternehmensgründung auf das

Schwerpunktthema „Komposit – privat und

gewerblich“ konzentriert.

D.h., es gibt bei den angebundenen degenia/

DMU-Maklern keinen Einzigen, der mit unserer

Unternehmensgruppe regelmäßig mindestens

5/6 seines Courtageumsatzes macht. Das

mag bei anderen Gruppierungen, die sich

das Thema „Allfinanz“ auf die Fahne

geschrieben haben, anders aussehen. Die

degenia/DMU zwingt „ihre“ Makler nicht in ein

„Ausschließlichkeitsverhältnis“. Wir haben keinen

Vertriebspartner, der ausschließlich Produkte

von degenia oder DMU vertreibt! Auch unsere

Courtagevereinbarung enthält keine derartigen

Formulierungen. Dies würde auch komplett

der gängigen Rechtsauffassung zum Thema

„freier, unabhängiger Sachwalter des Kunden“

– und insbesondere auch unserer eigenen

Firmen-Philosophie vom unabhängigen Makler

widersprechen.  … “

Jürgen Schirmer, Geschäftsführer

Assekuranz, FondsKonzept AG:

„Wir sehen nach dem Urteil des Bayerischen

Landessozialgerichtes keinen Handlungsbedarf. Die

Geschäftspartnerverträge mit den Allgemeinen

Geschäftsbedingungen lassen im Hinblick auf eine

Rentenversicherungspflicht keine Zweifel zu. Weder

kann bei unseren Verbundmaklern von einem

Beschäftigungsverhältnis, noch von einer Abhängigkeit oder

Handelsvertretereigenschaft die Rede sein. Dies zeigt sich

allein schon darin, dass die Kundenbestände dem Makler

gehören und nach einer Vertragskündigung freigegeben

werden, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Zudem

steht es ihm offen, weitere Vertragsverhältnisse mit anderen

Dienstleistern oder Direktvereinbarungen mit Produktgebern

einzugehen.

Wir agieren in unserem Geschäftsmodell als Infrastruktur-

Dienstleister, was bedeutet, dass der Makler uns nach

seinen und gemäß den Vorgaben des Gewerberechts

beauftragt, eine bestimmte IT- oder sonstige administrative

oder technische Leistung zu erbringen. Im Innenverhältnis

zwischen Makler und Kunden ist wiederrum der

Kunde der Auftraggeber. Und natürlich gibt es

keine Produkt- und Umsatzvorgaben, sodass jegliche

Weisungsbefugnis abwegig ist. Ebenso kann der Makler

über sein grundsätzliches Vergütungsmodell gegenüber

dem Kunden in Form einer klassischen Provisions-

oder einer Honorarberatung frei entscheiden bzw.

statt einer Courtagevereinbarung mit uns, auch eine
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Entgeltservicegebühr pro Vertrag in Anspruch nehmen, wenn

er uns nicht am Vermittlungsprozess beteiligen möchte.“

insuro GmbH - kein Problem für

Einspartenpool

Jan Dinner, Geschäftsführer der insuro GmbH:

Netfonds AG: 100 Jahre Provisionshistorie

adé

Netfonds schließt sich der Meinung an, dass das Urteil des

LSG Bayern rechtsfehlerhaft ist und beruhigt seine Makler:

Außerdem sei das Urteil noch nicht rechtskräftig. Olaf

Schürmann sieht geltendes Recht nicht beachtet:

Netfonds rät: „Gründen Sie eine Kapitalgesellschaft!“ und

bietet dazu gleich eine Informationsveranstaltung mit Stephan

Michaelis am Dienstag, 19.07.2016, 17:00 Uhr bis 20:30 Uhr,

in der Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte Stephan Michaelis

V.i.S.d.P., am Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg. Um

Anmeldung wird gebeten.

vfm-Gruppe: Makler haben eigene

Direktanbindungen

Syndikusanwalt Harald Oberst stellt fest:

Seine Feststellung begründet Oberst damit, dass nach §

2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI gilt, dass nur die Selbstständigen

der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegen, die

zum einen im Zusammenhang mit ihrer selbständigen

Tätigkeit regelmäßig keinen sozialversicherungspflichtigen

Arbeitnehmer beschäftigten und des Weiteren regelmäßig nur

für einen Auftraggeber tätig sind.  ...

vfm-Geschäftsführer Stefan Liebig erläutert:

WIFO GmbH: Thema erledigt

Auch die WIFO schließt sich der Stellungnahme von

Herrn Wirth an und hat diese an ihre Verbundpartner

weitergeleitet. Michael Gerdes erläutert:

Mehr zum Thema:

http://www.experten.de/2016/07/06/was-makler-ueber-die-

gesetzliche-rentenversicherung-wissen-sollten/

http://www.experten.de/2016/07/06/makler-mit-

poolanbindung-pflicht-zur-rentenversicherung/

http://www.experten.de/2016/07/06/afw-rentenpflicht-fuer-

poolmakler-unsinn/
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